
Amtsblatt 
des Landkreises Rottal-Inn 

 

Nr. 19 Pfarrkirchen, 17.09.2020    
 

Landratsamt Rottal-Inn • Ringstraße 4-7 • 84347 Pfarrkirchen 
Telefon: 08561/20-0 • Fax: 08561/20-130 • Internet: www.rottal-inn.de • E-Mail: info@rottal-inn.de 

 

 

 

 

I n h a l t  
 
 
 
 

Seite 
 

 
Bekanntmachungshinweise nach Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV)  
§ 27 Aufstellung, Behandlung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichtes 2019                  189-192 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Schönau           192-193 
 
 
Bekanntmachung der Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des  
Schulverbandes Schönau          193 
 
 
Einwohnerzahlen am 30. Juni 2020         194 
 
 

http://www.rottal-inn.de/


 

Amtsblatt des Landkreises Rottal-Inn Nr. 19 - Seite  189 - 

Bekanntmachungshinweise nach Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV)  
§ 27 Aufstellung, Behandlung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichtes 2019 
 
Der Verwaltungsrat des Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmens hat in seiner Sitzung vom 
06.07.2020 den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2019 festgestellt. 
Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklage eingestellt. 
 
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wurde erteilt, er lautet: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An das Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmen, Eggenfelden 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmen, Eggenfelden, 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmen, Eggenfelden, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften 
der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 31. 
Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019  

 
und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den 
Vorschriften der KHBV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Kommunalunternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
- falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
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betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme des Kommunalunternehmens abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des on den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass das Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens 
vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Nürnberg, den 19. Mai 2020 
 

Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
gez. Kießling  gez. Grässle 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmens werden im 
Sekretariat des Vorstands, Haus Simon, Raum-Nr. 212, Simonsöder Allee 20, 84307 
Eggenfelden vom 17.09.2020 bis einschließlich 01.10.2020 während der allgemeinen 
Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 
 
Eggenfelden, 25.08.2020 
Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmen 
 
gez. 
Hirtreiter 
Vorstand 
 

 
 

Schulverband Schönau 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 

KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Grundschulverband Schönau 
folgende 

 
Haushaltssatzung: 

 
§  01 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt  

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  225.600 € 

im Vermögenshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben mit    17.700 € 

ab.     
§ 02 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 03 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 04 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung im 

Verwaltungshaushalt wird für das  

Haushaltsjahr 2020 auf                                 

                                                                             175.000 €  

 

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand  

vom     01. Oktober 2019  

auf     97 Verbandsschüler 

festgesetzt.  

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler  

auf      1.804,13 € 

 festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 05 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird  

auf      20.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 06 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 
 

§ 07 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Schönau, 07. September 2020           
Schulverband Schönau 
   
Robert Putz, 1.Bürgermeister 
und Schulverbandsvorsitzender  
 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt 
gemacht. Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 
3 Satz 3 GO in der Zeit vom 08.09.2020 bis 25.09.2020 in der Geschäftsstelle des Schulverbandes in 
Schönau, Bachhamer Straße 22, 84337 Schönau öffentlich auf. Dort liegt auch die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsicht bereit. 
 
Schönau, 07.09.2020 
Schulverband Schönau 
gez. 
Robert Putz 
1. Bürgermeister 
 
 

 
 
 

Schulverband Schönau 
 

Bekanntmachung 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 

 
Zu Beginn jeder Legislaturperiode hat sich die Schulverbandsversammlung eine Geschäftsordnung 
und eine Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes zu geben. Beides 
sind kommunale Rechtsnormen und regeln Form und Frist der Sitzungen, den Geschäftsgang der 
Schulverbandsversammlung, sowie Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten. 
Die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes wird hiermit bekannt 
gemacht. Sie liegt zur Einsichtnahme in der Zeit 
 

von Dienstag, 08. September bis einschl.  
Freitag, 25. September 2020 

 
während der allgemeinen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung, Bachhamer Straße 22 in 84337 
Schönau auf. 
 
Schönau, 07. September 2020 
 
Noder 
Geschäftsleiter 
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